
Entwurf der Gemeindeverwaltunq

Erichlung einer Bodendeponie in Loge-Pottenhousen
Hier: Slellungnohme der Gemeinde Leopoldshöhe

Sehr geehrte Domen und HeIren,

die Gemeinde Leopoldshöhe stimml dem Deponievorhoben grundsölzl ichen zu, sofern die in
den PlonungsLrnterlogen dorgestel l len Vorgoben eingehollen, die Vor und Nochsorgemoß-
nohmen getroffen und die unten genonnlen Anregungen und Bedenken berücksichtigt wer-
den. Die Auswirkungen des Deponiebetriebes ouf dos nöchslgelegene Wohngebiet l-leipke
und dos Noturschutzgebiel rrüssen so gering wie möglich geholten werden.

Do die Gemeinde Leopoldshöhe ols unmitle bor betroffene Nochborgemeincle mit dem
nöchstgelegenen Siedlungsgebiel leider nichl zu den Scoping-Terminen eingeloden worden
wor, konnlen Bedenken und Anregungen der Gemeinde, die unlen nöher erlö!terl  sind, nicht
frühzeitig ins Gespröch gebrocht werden.

Bedenken und Anregungen
Verkehßsiiuolion
Die Verkehrsbeloslung des Siedlungsgebiets Heipke wird durch die Deponie deulich zuneh
men, denn es ist dovon ouszugehen, doss der Verkehr zu einem erheb ichen Teil  ouf Grund
der gulen Verkehßqnbindung über Leopo dshöhe erfolgen wird. Um die Vefkehrssiluoiion
bzw. Verkehrssicherheil zu verbessern, wird ein Kreisel für den Kreuzungsbereich Schocken-
bufger (L 968)/Schötmorsche Stroße (L 751)für notwendig geho len und eine Verberserung
der Schockenburger Slroße etwo ob dem Hokenheider Weg in Richtung Pollenhousen für
unerlösslich belrochiel.

Bodenobloqerunq
Es bestehen generell Befürchlungen, doss onderes o s dos vorgesehene Moleriol obgelogerl
oder zvvischengelogerl wird. ln der Genehmigung sollte goronliert nur unbelosteler Boden lür
die Ablogerung zuge ossen sein. Die cemejnde Leopoldshöhe höll regelmößige Kontrollen
des ongelieferten Bodens durch die Aufsichisbehörde für unbedingt notwendig.
Zusölzlich wird eine regelmößige Untersuchung des crundwosseTs ols Aufloge für erforderlich
gehollen.

Anliefelzeiten
lm Antrog sind Anliefezeilen von 6-00 22.00 Uhr vorgesehen. Zur Verminderung der Lörmbe-
iösiigung der Wohnbebouung wird eine Vefiingerung der Anliefezeiten für morgefs ufo o
bends für erforderlich ongesehen, vor ollem om Somslog.

lmmissionen
Beim Deponiebelr ieb konn es bei irockenem Welierzu Sloubemissionen kommen. Die im
Plonungskonzept vorgesehenen Moßnohmen zur Verhinderung von Slouboustrog vom De-
ponlegelönde {Antfog S. 27) müssen ols Aufloge bei der Genehmigung berückichtigt wer
den.

Moßnohmen zur Vermeiduno und Minderunq von Beeinlröchtiq!noen
Die im Anlrqg der Betreiber oufgefühden weiteren Moßnohmen {S. 27-28, siehe Anloge) soll-
len ols AJf oge' l  im Genehmigungsbescheid fe\ lgeschJiebe. weroer.



Einorünunos- und Rekullivierunosmoßnohmen
Die Eingrünungs- und Rekullivierungsmo8nohmen sind zeitnoh durchzuführen mit den in den
Gehölzlislen (Antrog S.32) oufgeführten Arlen. Eine enlsprechende Konirolle durch den Kreis
Lippe wird erforde ich gehollen.
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6.0 Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen
Nach dem Vermeidungsgrundsatz i. S. von S 4a (1) LG NW werden nachfolgend l\4aß-
nahmen genannt, die die möglichen Beeinträchtigungen im Rahmen des Deponiebe-
triebes (vgl. Kap. 5.0)vermeiden bzw. mindern sollen. Die unten genannten Maßnah-
men beinhalten folgende Kategorien:

. Deponiebetrieb (Vorbereitung und Durchführung)

. Deponieanlage

Bodenbearbeilung

Die sachgerechte Bodenbearbeitung zielt primär darauf ab, die Beeinträchtigungen
beim Oberboden zu mindern. Während der verschiedenen Umlagerungsprozesse sol'
len nachhaltige Veränderungen der physikalischen und biochemischen Eigenschaften
des Bodens vermieden werden. lm Einzelnen sind folgende l\4aßnahmen erforderlich:

. Sicherung des Oberbodens vor Beginn der Deponieaöeiten, Wiedereinbau im
Randbereich des Deponiefeldes (gem. DIN 18.300, Pkt. 3.4)

. Bodenflächen in der Randzone des Deponiegeländes gegenüber Verdichtun-
gen schützen und nach Möglichkeit von Befahrungen freihalten (ohne westl. Zu-
fahrtbereich)

. ggf. erforderliche Zwischenlagerung des humosen Bodens außerhalb von Suk-
zessionsflächen

Boden- und Gewässerschutz

Zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen au{ den Boden und das Grundwasser sind
folgende Maßnahmen zum Bgpgdgbg[igb zu nennen (s. auch Kap. -. 1.7t.

. Betankung von dieselgetriebenen l\.4aschinen (Radlader etc.) erfolgt gemäß der
einschlägigen genannten Sicherheitsmaßnahmen

. Vermeidung von Ol- und Treibstoffverlusten bei l\,4aschinen (Betankung, Be-
trieb) durch sachgerechte und regelmäßige Wartung

. Verwendung von biologisch abbaubaren Druckölen der Gefahrenklasse 0

lmmissions. und Sichtschutz

Die l\,4aßnahmen zum Sicht- und lmmissionsschutz beziehen sich auf die Minimierung
der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Lärmminderung sowie der Lufthy-
giene des betroffenen Raumes.
Deponiebetrieb:

. Lärm-lmmissionen: Einhaltung der Richhrverte gem. TA Lärm während des De-
poniebetriebes

. Staub-lmmissionen: Befeuchtung der Fahrwege und Schüttflächen bei sehr tro-
ckenem Wefterzur Vermeidung möglicher Staubaufrrvirbelungen

. lmmissionen allgemein: Einsatz umweltschonender und innovativer Technolo-
gien zur größtmöglichen l\,,linderung von Lärm- und Schadstoifimmissionen

Korterneier & Brokfiannr
h{r-üdsd*hnnrhdii | tu
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Deoonieanlaoe
. zeitnahe Herstellung von lmmissions- und Sichtschutzpflanzungen im Bereich

der randlich gelegenen Schutzwälle

Arten- und Biotopschutz

Die Aussagen zum Arten- u. Biotopschutz, bezogen auf die östlich angrenzenden Ge-
hölzstrukturen und potenzielle Bruthabitate, umfassen folgenden Maßnahmenkatalog:

Deooniebetrieb
. keine Befahrung der östlichen Randzone durch Baumaschinen, zum Schutz

- der Kronentraufe vor Astabrissen etc.
- des Wurzelraumes vor Verschmutzungen und Bodenverdichtungen

. vorbereitende Arbeiten auf neuen Deponieabschnitten außerhalb der Brutzeit
(im Zeitraum lvlitte Juni bis Ende Februar)

Deoonieanlaqe
. Anschüttungen aufderOstseite im Profil 'l:'10 oderflacher
. zeitnahe Bepflanzung zur Vermeidung von Erosionen, ggf. Zwischenbegrünung

durch Ansaat

Biotopentwicklung

Zur ungestörten Biotopentwicklung werden die fertig angeschütteten Deponieabschnit-
te so früh wie möglich aus dem Betriebsgeschehen ausgegliedert (Ruhezonen). Die
Abschnitte sollten weder befahren noch als Abstell- oder Laqerfläche dienen.

7.0 Kompensation

7.' l Hinweise zur Rechtslage

Die Anforderungen an Deponievorhaben hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und
Landschaft werden im Landschaftsgesetz dargestellt.

Nach Definition in S 4 (t) Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen stellen Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-
nen, einen Eingriff in Natur und Landschaft dar.

Gem. S 4a Äbs. (u ist der Verursacher eines Eingriffs zu verpflichten, vermeidbare
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen.

Nach S 4a Abs. (2, hat der Verursacher die Ve|pflichtung, unvermeidbare Beeinträchti
gungen innerhalb einer ... Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstigerWei-
se zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen).

Xortemeier & grokmannr
6 d. hd si?{hhnrndhi I  N



CDU
Fraktion im Rat der Gemeinde Leopoldshöhe

Gerneildeverwaltung Leopoldshöhe
Herm Bürgenneister
Gerhard Schemmel
Kirchweg

D 33818 Leopoldshöhe
Leopoldshöhe, den 1 1.10.2007

Errichtung einer Bodendeponie in Lage - Pottenhausen
Stellungnahme der CDu-Fraktion

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme der CDu-Fraktion zur o.a. Bodendeponie, mit den
Antrag, die Anmerkungen und Hinweise in der Stellungnahme der Gemeinde zu berücksichtigen.

1.: Grundsätzliche Anmerkung:

Aus Sicht der CDU- Fraktion bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Edchtung einer
Bodendeponie am geplanten Standort.
lm Rahmen der gemeinsamen Ausschusssitzung am 20.09.2007 konnten wesentliche Fragen/
Bedenken insbesondere durch die Klarstellungen und Versicherungen der Verheter des Kreises Lippe
geklitt bzw. ausgeräumt werden. Nachstehend werden auch diese Punkte als Vorschlag für die
Stellungnalme aufgefüht, da es mündliche Ausfihrungen warcn.

2.: Anregungen. Bedonken und Hinweise für die Stellunsnahme

2.1.: Die Gremien der Gemeinde Leopoldshöhe wurden im Vorfeld der Planabstimmung - Scooping
Temin - leider nicht beteiligt. Da der Planungsraum unmittelbar ao die Gemeindegrenze stößt und €s
insbesondere Nachbarschaft zur Bebauung und zum NSG- Heipkersee gibt, verkehrliche Belange beim
Betrieb der Deponie den Oftsteil Heipke wesentlich betreffen, ist eine frühzeitige Einbindung der
Gemeinde unverzichtbar.

2.2.: Im Rahmen der Genehmigung ist fiü den Deponiestandod und den Betrieb der Anlage folgendes
sichezustellen:

2,2.1.: Die zur Deponierung vorgesehen Böden ( s. Antrag) sind eindeutig klassifizi€rt.
Im Rahmen der Genehmigung ist sichezustellen, dass keinerlei Interyretationsspiehaum des
Bodenbegriffs möglich ist. Die cemeinde Leopoldshöhe fordert umfassende und nachhaltige
Kontrollen ein.( Boden und Grundwasser )

2.2.2,: Im Hinblick aufzu erwartende Immissionen - Staub, Verschmutzung und Lärm - sind geeignete
Maßnahmen vozunehmen.

Vorsitzender: Klaus Fi€dler Im crünen Winkel 6 33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05208 1013 Fax: 05208 951928 Mobilt 0l7l7471771

e-mail: cdu-fraktion.l€opoldshoehe@t-online.de



Die in den Antragsunterlagen S. 27 und 28 vorgesehen Minderungsmaßnahmen sind im
Genehmigungsbescheid zu verankem und eine Ürberprüfung ist entsprechend vovunebmen. Bezüglich
der zu erwartenden Verschmutzung von Staßen ist eine Reifenwaschanlage einzufordem, die
vorgesehene Abrollstrecke zur Säuberung der Reifenprofile wird nicht für ausreichend gehalten.

2.2,3.: Gegenüber dem nahe gelegenen NSG- Heipkersee sind nach den Planunterlagen und dm
Vorprüfungen keine_ erheblichen BeeinträchtigungeD zü erwarten. Regelungen im Rahmen der
Genehmigung und Lrberprüfimgen sind auch hierbei zu beachten.

2.2,4.: Die zu erwartende zusä1zliche Verkehbelastung tangiert überwiegend den Ortsteil Heipke. Die
Vonaussetzungen für eine größtmögliche Verkehrssicherheit müssen k-urzfristig geschaffen werden,
mit der Genehmigung und dem Betrieb der Deponie einhergehen.
Aus Sicht der Gemeinde ka:rn diese nur gewährleistet werden, in dem im Kreuzungsbereich
Schöhraßche-/ Schackenburger Straße ein Kreisverkehr (Kreisel) angelegl wird. Des Weiteren ist die
Verbesserung der Straßensituatiol Schackenburger-/Heipkersstraße etwa ab Hakenheider Weg
vorzunehmen.

2.2,5.: Zur Abmilderung des Eingriffs und zur Verbesserung des Landschaftsbildes sind die
Eingrünungs- und Rekultivierungsmaßnahmen zeitnah durchzuführen, wobei die Abgrülung der
einzelnen Deponiefelder mittels Gehölzpflaflzungen vor der Deponieaufschüttung erfolgen sollte.

Mit fieundlichen Grüßen
CDu-Ratsfraktion LeoDoldshöhe

/h,$*
(Vorsitzender)

Vorsitzender: Klaus Fiedler Im Grütrcn Winkel6 33818 LeoDoldshöhe
Tel.: 05208/1013 Fax: 05208/951928 l�{ob'l. n1711411114

e-mail: cdu-fraktion,leopoldshoehe@t-onlire.de



Thiele Evo Morio {Gerr.Leopo dshöhe)

Von: Hqchmelsler, Juergen luergen,Hochmelsler@l-com.nefl
Gelendet Donneßfog, 18. Oklober 2007 '14:32

An: Thlele, Evq-Morlo (Gem.Ieopold5höhe)
Cc: qndreqs.bruck@grueneJeopoldlhoehe.de;

Juergen.Hqchmelslel@l-onllne.de; olof ,nolle@web,de;
Info@konllm,de; kompmonn@kompelenz.de; helnz,enlf ellner@l-
onllne.de; hJbusch@l.onllne.de; losor4@compu3erve.de

Belrefl: Slellungnqhme zur Deponle Helpke

Sehr geehrler Frou Thieh e,

hier die Slellungnohme unserer Frqktion zur gep onien Bodendeponie in Heipke.

l. Umwellverlröglichkeiisprüf ung
Wir sind der Auffossung, doss eine urnweltvertröglichkeilsprüfung bei einem Vorhoben dieser
Größenordnung grundsötzlich unvezichibor ist. Schließlich ist nur ouf der Bosis einer gründlichen,
unobhöngigen Unlersuchung fundiert beurteilbor, welche Einflüsse die Ablqgerungen ouf dos
Gebiei der Deponie und seine Umgebung hoben werden {nichl nur ouf dos Nolurschulzgebiel
Heiokel.

Den vom Kreis vorgeschlogenen Verzichl quf eine Umwellvertröglichkeilsprüfung lehnen wir ob,
do in den bisher vorgelegten Unierlqgen (Gutochten vom Betreiberl nur voge und spekuloiive
Aussogen über die konkreien Auswirk!ngen der Deponie quf ihre Umgebung gemochl worden
srnd.

Obwohlwir uns eine Zuslimmung durchous vorstellen können, wenn ein unqbhöngiges
tJmweltgutqchten dqs Vorhoben ols 'umwellverlröglich" nqchweisl, müssen und werden wir dos
Vorhqben ohne eine vorherige umwellvertröglichkeitsprüfung oblehnen.

2. Kreisel in Heipke
Wir beontrqgen für die Kreuzung Schölmqrsche Strqße - Schqckenburger Slrqße in Heipke einen
Kreisel, wenn die Bodendeponie reolisiert werden sol . Nur mil einem Kreisel lossen sich die
Bürgerinnen und Bürger in Heipke vor dem durch die Deponje deull ich zunehmenden LKW-
Verkehr schüizen.

3. Prüfkonzepl und Prüfberichte
Wenn die Deponie genehmigl und befüll i  wird, müssen der Kreis und die Belreiber sicher stellen,
dqss es keinerlei Schodsioffoblogerungen geben wjrd. Dqzu erworten wir ein konkreles
Prüfkonzepl (dos noch vorzulegen ist) und regelmöBige Prüfberichle ouch on die Gemeinde
Leopoldshöhe.
Hierin sollvertroglich die Art und Anzqhlder Boden und Wosserproben festgeschrieben werden,
sowie ein Verboi der Ablqgerung von Schlocken und onderen Schodsloffen. Zulieferer der
Deponie soll len zudern schodenersolzpfl ichlig sein, wenn unzulössige Sloffe ongelieferl werden.

Mil freundlichen Grüßen

Jürgen Hqchmeisler
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18.10.2007

Stellungnahme der SPD-Ratsfraktion Leopoldshöhe zur geplanten Bo-
dendeponie im angrenzenden Gebiet zu Heipke

Die SPD-Ratsfraktion Leopoldshöhe hat, nachdem das Projekt der Errichtung einer Bo-
dendeponie im Ausschuss für Umwelt, Friedhöfe und Abfallwirtschaft vorgestellt und aus-
giebig diskutiert wurde, in der folgenden Beratung den Entschluss gefasst, dass Projekt
,,Bodendeponie" nicht abzulehnen.

Begründung: Die in der Sitzung am 20.09.07 gestellten Fragen sind unserer Meinung
nach ausreichend und nachvollziehbar beantvvortet worden.
Dennoch wäre es wünschenswert gewesen eine UVP bei diesem Projekt durchzuführen.
Wir sind der Meinung, dass hierdurch vorhandene Angste und Befürchtungen der betrof-
fenen Bürger, hier solle ein Projekt im Hauruckverfahren durchgepeischt werden, zerstreut
hätten werden können.

Die SPD-Fraktion möchte auf drei Punkte hinweisen, die bei der Umsetzung des Projektes
mit beachtet, bzw. berücksichtigt werden sollten.

1. Die Verkehrliche Situation

Die zunehmende Verkehrsbelastung durch erhöhten Lkw-Verkehr ohne Ausgleichmaß-
nahmen sehen wir problematisch an. Es ist nur logisch, dass zahlreiche Fahrten, bedingt
durch die günstige Verkehrsanbindung zur geplanten Deponie, durch Heipke führen wer-
den. Dieses ist bei derVorstellung des Projektes auch bestätigt worden.
Deshalb fordern wir den Kreis Lippe auf, ein Verkehrskonzept für Heipkezu erstellen.
Angesichts des langfristigen Zeitraums der Bewirtschaftung der Bodendeponie wird Jür
den ohnehin recht neuralgischen Punkt im Kreuzungsbereich (L751lschackenburger
Straße) an der Gaststätte,,Zur Erholung" die Errichtung eines Kreisverkehres gefordert.
Der Kreis Lippe soll sich deshalb bei StraßenNRW für die Umsetzung dieser Maßnahme
einselzen.

2. Stoßzeiten bei Anlieferverkehr zur Bodendeponie,

In den Antragsunterlagen auf Errichtung einer Bodendeponie findet man auf Seite 6 fol-
gende Aussage:

,,Die Belastung des Transportweges durch an- und abfahrende LKW beläuft sich auch ca.
30 - 40 Fahrzeuge pro Tag."

Stellv. Vorsitzendei

Bankverbindung:

Dirk Puchert-Blöbaum, Kastanienweg 19, 33818 Leopoldshöhe
Tel.: 05202-995969 | Fax: 05202-996414
RalfGrünert, Paulinenstr. 9, 33818 Leopoldshöhe / Tel: 05208-S51054
Jörg Büker, Baumstf.64,33818 Leopoldshöhe / Tel: 05202-83003
Sparkasse Lemgo; BLZ:482 501 10i Konlo-Nr.:5067756
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Dieses bedeutet ca. 60 - 80 Verkehrsbewegungen pro Tag(An- und Abfahrt). Hier verlan-
gen wir, dass die Belastung für die Anwohner auf jeden Fall so gering wie möglich gehal
ten wird. Es sollte nach Möglichkeit vermieden werden, dass es hier zu dauerhaften Stoß-
zeiten kommt. Der Anlieferungsverkehr sollte sich daher über den ganzen Tageszeitraum
verteilen.

3. Situation b6i starken Regenfällen

Wir erwarten vom Kreis Lippe ausreichende Schutzmaßnahmen, sodass das Natur-
schutzgebiet Heipker See in seinerjetzigen Art erhalten bleiben kann.

Daher fordern wir, dass kein Wasser/Abwasser in welcher Art und Weise von der Depo-
nie letztendlich über den Bentgraben in den Heipker See fließen kann. Erwartet wird die
nochmalige Uberprüfung, ob das Regenklär- und Regenrückhaltebecken für Oberflä-
chenwasser ausreichend dimensioniert ist, um das bei einem s.g. Jahrhundertregen anfal-
lende Wasser aufzuhalten.
Das Beckenvolumen für das geplante Absenkbecken muss entsprechend dimensioniert
werden.

Für die SPD-Ratsfraktion Leopoldshöhe

Ralf Grünert
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Stellv. Vorsitzende:

Bankverbindung:

DirkPuchert-Blöbaum, Kaslanienweg 19, 33818 Leopotdshöhe
Tel.; 05202'995969 i Fax: A52O2 996414
Ralt Grünert, Paulinenstr. 9, 33818 Leopoldshöhe / Tel: 05208-951054
Jörg Bükor, Baumstr. 6 A, 33818 Leopoidshöhe / Iel: 05202-83003
Sparkasse Lerngo; BLZ:482 501 10 Konto Nr.:5067756


